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GKV-BStabG | Refinanzierung tariflicher Löhne 

 

Der Entwurf zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz koppelt die Vergütung der Leistungser-
bringer künftig strikt an die Grundlohnrate (§ 71 SGB V). Damit entfällt die bisherige Verpflichtung, 
tariflich vereinbarte Lohnsteigerungen oberhalb der Grundlohnrate als wirtschaftlich anzuerken-
nen und in der Vergütung zu refinanzieren. Für tarifgebundene Träger entsteht so eine syste-
matische Refinanzierungslücke. 

Konkret bedeutet das: 

• Die Grundlohnrate bildet die Lohnentwicklung in unserer Branche nicht ab. In sie 
fließen Löhne aus allen Branchen ein, auch aus solchen ohne oder mit schwacher Ta-
rifbindung. Unsere AVR-Entgelte liegen dagegen seit 2013 nahezu durchgängig oberhalb 
der Inflation. Aus diesem Grund sollte sich die Refinanzierung an der tatsächlichen tarifli-
chen Entwicklung orientieren, abgebildet etwa durch den Tarifindex. 

• Wer nach Tarif zahlt, wird benachteiligt. Genau die Träger, die das tarifpolitische Ziel 
der Bundesregierung erfüllen, Tarifbindung zu stärken, bekommen ihre Lohnsteigerungen 
künftig nicht mehr voll refinanziert. Das steht im Widerspruch zum erst kürzlich in Kraft 
getretenen Bundestariftreuegesetz. 

• Gemeinnützige Träger können die Lücke nicht auffangen. Bei Personalkostenanteilen 
von über 80 Prozent und ohne Möglichkeit zur Quersubventionierung schlägt jede Diffe-
renz nahezu unmittelbar auf die wirtschaftliche Tragfähigkeit durch, mit Folgen für die Ver-
sorgung, gerade im ländlichen Raum. 

Uns ist bewusst, dass die Stabilisierung der Beitragssätze ein berechtigtes und dringliches Anlie-
gen ist. Wir stellen dieses Ziel nicht infrage, sondern haben die Bitte zu bedenken: Eine einnah-
meorientierte Ausgabenpolitik sollte tarifgebundene, gemeinnützige Träger nicht benachteiligen, 
weil sie attraktive Löhne zahlen. 

 


